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Masterplan 
 
 
Sehr geehrte Frau Coninx, 
 
Ihre Fragen beantworten wir wie folgt: 
 
Frage 1: 
lm Koalitionsvertrag von 2016 wurde die Erstellung eines neuen Masterplans für die Stadt 
Gießen angekündigt. 
 
Wann beginnt die Erstellung dieses Masterplans? 

 
Antwort Magistrat: 
Mit einer Masterplanerstellung wurde noch nicht begonnen. Zunächst sind noch 
Untersuchungsinhalte zu klären und politische Vorabstimmungen zu führen. 

 
 
Frage 2: 
Wann soll der Masterplan abgeschlossen sein? 

 
Antwort Magistrat: 
Zeitliche Vorhersagen sind derzeit nicht möglich.  

 
 

Frage 3: 
Wann und in welcher Form werden die Bürgerinnen und Bürger an der Entwicklung des 
Masterplans beteiligt? 
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Antwort Magistrat: 
Die Bürgerinnen und Bürger werden sicherlich zum gegebenen Zeitpunkt frühzeitig und 
Prozess begleitend beteiligt. Wann dies sein wird und in welchem Umfang bzw. mit 
welchen Formaten ist noch offen. 

 
 

Frage 4: 
Wie wird die Entwicklung des neuen Masterplans der Stadt mit den Hochschulen und 
deren Masterplanungen (,Consilium Campus' der Justus-Liebig-Universität, Masterplan der 
Technischen Hochschule Mittelhessen) abgestimmt? 

 
Antwort Magistrat: 
Die Hochschulentwicklungsplanungen werden natürlich im Prozess, wie auch andere 
städtebauliche Rahmenplanungen, Gutachten oder rechtliche Zielbestimmungen geprüft 
und berücksichtigt. Mit den Hochschulen befindet man sich zudem bereits in einem 
Prozess zur engeren Abstimmung der Hochschulentwicklung mit der Stadtentwicklung 
(CCG II – Consilium Campusentwicklung Gießen II), um Synergien zu finden.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Peter Neidel 
Stadtrat 
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Magistrat 
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FDP-Fraktion 
Fraktion Piratenpartei/Bürgerliste Gießen 
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